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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

22/01 Jurisdiktionsnorm

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §502 Abs4;

JN §66 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Mag auch der Art einer Wohnung und des Ausmaßes der damit verbundenen 8nanziellen Investition ein jeweils

unterschiedliches Gewicht als Indiz in der Frage des Mittelpunktes der Lebensinteressen zukommen, so ist dennoch für

die Frage des Wohnsitzes nicht entscheidend, ob jemand über eine "eigene" Wohnung verfügt.
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